
 x Sitzungsvorlage Seite Sitzungstermin TOP 

  Hauptausschuss 23.05.2006 2 
STADT ITZEHOE x Fachausschuss Aktenzeichen 

Der Bürgermeister  vertraulich
 x nicht vertraulich
  Entscheidungsvorlage

 
601.02 

Amt/Abteilung  
Bauamt/Stadtplanungsabteilung 
Gremium x endgültige Beschlussfassung 
Bauausschuss  Beschlussempfehlung an Ratsversammlung
 Anhörung / Information
Anlagen  
Übersichtsplan zum B-Plan Nr. 12 der Gemeinde Hohenaspe 
Betreff  
Bebauungsplan Nr. 12 der Gemeinde Hohenaspe - Gebiet „Dorfzentrum“ 
hier: Beteiligung als Nachbargemeinde 

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag 
 

Der Bauausschuss nimmt von dem Vorentwurf des B-Planes Nr. 12 der Gemeinde Hohenaspe
Kenntnis. Anregungen oder Hinweise sind seitens der Stadt Itzehoe nicht vorzubringen. 
 

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergänzend vom o.g. Vorschlag) 
 

  
 

3.  Verweisung Bürgermeister/in an     ausschuss Unterschrift Bürgermeister/in 

4.  Verweisung an andere Ausschüsse 
   Sitzung am TOP

Beratungsergebnis öffentlich nichtöffentlich   
    

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beglaubigt 
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit     

   in das Berichtswesen  
 lt. Beschlussvorschlag  abweichender / ergänzender Be-  aufzunehmen  

 
Der Bürgermeister   
 

stimmt dem Entscheidungs- 
  

trifft folgende abweichende/ergänzende 
 

 vorschlag zu  Entscheidung (siehe 2.) Datum, Unterschrift 
Lg. 010 



Erläuterungen Seite 
 

TOP 
  2    

 

Die Gemeinde Hohenaspe hat mit Schreiben vom 25.04.2006 über das Amt Itzehoe-Land den Vor-
entwurf zum Bebauungsplan Nr. 12 einschl. einer Änderung des Flächennutzungsplanes für das 
Gebiet des Grundstückes Kirchenstraße 1 („Dorfzentrum“) der Stadt Itzehoe als Nachbargemeinde 
zur Stellungnahme vorgelegt.  
 
Die Planung soll u. a. ermöglichen, dass Geschäfts- und Dienstleistungseinrichtungen sowie seni-
orengerechte Wohnungen in zentraler Ortslage angesiedelt werden können. Hierfür wird eine nicht 
mehr benötigte, ca. 05 ha umfassende Friedhofserweiterungsfläche direkt neben der Kirche im 
Dorfzentrum überplant.  
 
Das Plangebiet soll als Mischgebiet ausgewiesen werden. In einer 2geschossigen, gegliederten 
Bebauung sind sowohl Geschäfte und Dienstleistungseinrichtungen als auch bis zu 20 seniorenge-
rechten Wohnungen vorgesehen. Die Erschließung erfolgt über die Haupt- bzw. Kirchenstraße. Im 
Übrigen werden die Planungsunterlagen während der Bauausschusssitzung zur Einsicht bereitlie-
gen. 
 
In der interkommunalen Zielvereinbarung der Region IZ zum Wohnbauflächenbudget ist für die 
Gemeinde Hohenaspe ein Budget von 80 WE bis 2015 bzw. 20 bis 40 WE im Realisierungskorridor 
bis 2007 vorgesehen. Die vorgelegte Planung bewegt sich innerhalb dieses Rahmens.  
 
Seitens der Stadt Itzehoe sind weder Anregungen noch Hinweise zur Planung vorzubringen.  
 

 Fortsetzung Ergänzungs-
blatt Nr.  
  

Finanzielle Auswirkungen    ja (bitte erläutern) 
  ja (bitte erläutern) 

x nein 

 

Mitwirkung anderer Ämter?    ja (bitte Ergebnis darstellen) x nein 

 
Amt Gegenzeichnung  
Amt Amtsleiter 
Amt                                                                                                                              o.V.i.A. 

 

Freigabe der Vorlage für die Internetprä-
sentation durch den Bgm o.V. Amtsleiter

 
X 

   
  ja        

  
nein 

Itzehoe, Datum 
 
11.05.2006 

Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter 
 
gez. Buurman 

Lg. 017



 X Sitzungsvorlage Seite Sitzungstermin TOP 

  Hauptausschuss  23.05.2006 3 
STADT ITZEHOE X Fachausschuss  Aktenzeichen 
Der Bürgermeister  vertraulich  

 X nicht vertraulich  
  Entscheidungsvorlage

 

Amt/Abteilung  
Bauamt Bauaufsichts- und Hochbauabteilung 
Gremium endgültige Beschlussfassung 
 X Beschlussempfehlung an Ratsversammlung
 Anhörung / Information
Anlagen  
 
Betreff  
Aufstellung des I. Nachtrages zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2006 
hier: Hochbaumaßnahmen 

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag 
 
Der Bauausschuss empfiehlt der Ratsversammlung die zur Durchführung der in den Erläuterun-
gen dargestellten Investitionsmaßnahmen erforderlichen Haushaltsmittel in den I. Nachtrag zum 
Vermögenshaushalt für das Jahr 2006 einzustellen. 
 
 
 

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergänzend vom o.g. Vorschlag) 
 
 

  
 

3.  Verweisung Bürgermeister/in an     ausschuss Unterschrift Bürgermeister/in 

4.  Verweisung an andere Ausschüsse 

   Sitzung am TOP

Beratungsergebnis öffentlich nichtöffentlich   
    

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beglaubigt 

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit     
   

in das Berichtswesen
 

 lt. Beschlussvorschlag  abweichender / ergänzender Be-  aufzunehmen  
  
Der Bürgermeister   
 

stimmt dem Entscheidungs- 

  

trifft folgende abweichende/ergänzende 

 

 vorschlag zu  Entscheidung (siehe 2.) Datum, Unterschrift 
Lg. 010 



Erläuterungen Seite  

 
TOP 
  3    

 
01 Erneuerung des Einganges der Auguste-Viktoria-Schule 
 Investitionskosten 65.000 € 
 

Die Notwendigkeit der Maßnahme wird durch das Bauamt wie folgt begründet: 
 
Die vorhandene Eingangstüranlage mit einem Nebenraum, der ursprünglich als Auskunft 
geplant war, wurde vor 40 Jahren erstellt. Als Material wurde Stahl mit aufgesetzten 
Aluminiumprofildeckleisten verwendet und als Glasscheiben Einscheibenglas eingebaut. 
Vom Bauamt wird die Erneuerung des Haupteingangstürelementes sowie der 2-flügeligen 
Ausgangstür zum Schulhof für erforderlich gehalten, da die Profile in einzelnen Bereichen 
verrostet sind, die Elemente leicht verbogen sind und die Schließung der beiden Türen 
schwergängig ist. Hinzu kommt, dass durch diese Elemente, die nicht mehr dicht zu 
schließen sind und durch die Einfachverglasung viel Heizungsenergie verloren geht, was bei 
den heutigen hohen Energiekosten kaum zu vertreten ist. Die 2-flügelige Ausgangstür zum 
Schulhof ist ebenfalls sanierungsbedürftig, Gründe wie oben.  
 
Die Überdachung selbst über dem Eingangsbereich ist nicht ausreichend gedämmt und die 
vorhandene Bitumendachdichtungsbahn ist erneuerungsbedürftig. Geplant ist die komplette 
Erneuerung der Eingangstürelemente und der 2-flgl. Tür zum Schulhof und der Einbau von 
thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit Energieeinsparverglasung entspr. dem Stand der 
Technik. Auch das Dach über dem Eingangsbereich soll saniert und gedämmt werden und mit 
wartungsfreien, vorbewitterten Zinkblech eingedeckt werden. 

 

 Fortsetzung Ergänzungs-
blatt Nr.  
       

Finanzielle Auswirkungen    ja (bitte erläutern)  nein 

 

Mitwirkung anderer Ämter?    ja (bitte Ergebnis darstellen)  nein 

 
Amt Gegenzeichnung  
Amt Amtsleiter 
Amt                                                                                                                               o.V.i.A. 

 

Freigabe der Vorlage für die Internetprä-
sentation durch den Bgm o.V. Amtsleiter

 
X 

   
  ja        

  
nein 

Itzehoe, Datum 
 
11.05.2006 

Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter 
 
gez. Buurman 

Lg. 017 



 

Stadt Itzehoe 
Der Bürgermeister 

 

Seite 
 

 
 

Ergänzungsblatt Nr. 1 

Gremium 
Bauausschuss 

TOP 
3 

  
X Erläuterungen X Beschluss-/Entscheidungsvorschlag 
  
 Aussprache Abweichende(r) Beschluss/Entscheidung 
  
  Ergänzende(r) Beschluss/Entscheidung 
 
02 Einrichtung einer Küche im Pausenraum der Grundschule Edendorf 
 Investitionskosten 39.000 € 
 

 Die Notwendigkeit der Maßnahme wird durch die Schule wie folgt begründet: 
 

 Die Küche soll sporadisch genutzt werden, um 
 - ein gesundes Frühstück herzustellen 
 - Pfannkuchen zu Backen 
 - im HSU- Unterricht Eier und Kartoffeln zu kochen 
 - im Werkunterricht Fimo / Salzteig zu trocknen 
 - Plätzchen zu backen (Weihnachtsbäckerei) 
 - für Schulveranstaltungen Würstchen heiß zu machen und Kaffee / Tee zu kochen 

 
 
03 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses 
 Planungskosten 10.000 € (Leistungsphase 1 – 4 HOAI) 
 

 Im Nachtragshaushalt I 2006 soll gemäß Vorlage für den Finanzausschuss ein Betrag in 
Höhe von 280.000 € zur Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges bereitgestellt wer-
den. Da dieses neue Fahrzeug nicht in die bisherige gepachtete Garage an der Oberen 
Dorfstraße hineinpassen wird, muss eine neue beheizbare Unterstellmöglichkeit ge-
schaffen werden. Als Übergangslösung bis zum Bau einer geeigneten Garage auf einem 
eigenen städt. Grundstück wird von der Feuerwehr vorgeschlagen, einen Teil der direkt 
neben dem jetzigen Gerätehaus liegende Halle von dem Landwirt Herrn Willmann anzu-
pachten, der sich dazu auch bereits grundsätzlich positiv geäußert haben soll. 

 
Ein bisher für Zwecke der Feuerwehr anvisiertes Grundstück aus dem Gewerbegebiet 
am Dwerweg ist nicht optimal gelegen, ungünstiger erschlossen (lange An- und Ab-
fahrtwege bei Einsätzen) und bindet erhebliche Haushaltsmittel. Ein Standort in der Nä-
he des jetzigen Gerätehauses ist auch aus der Sicht der Feuerwehr wesentlich besser 
geeignet. Die weitere Grundstückssuche wird nach Konkretisierung des Raum- bzw. 
Flächenbedarfs erfolgen. Da die Anmietung nur übergangsweise erfolgen soll, ist für die 
langfristige Unterstellung des Feuerwehrfahrzeuges eine Garage/Feuerwehrgerätehaus 
herzustellen. Für die Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau sind Planungskosten in Hö-
he von zunächst 10.000 € erforderlich.  

 

 Fortsetzung  
E rgänzungsblatt Nr. 
 2 

Lg. 013 



 

Stadt Itzehoe 
Der Bürgermeister 

 

Seite 
 

 
 

Ergänzungsblatt Nr. 2 

Gremium 
 

TOP 
3 

  
X Erläuterungen X Beschluss-/Entscheidungsvorschlag 
  
 Aussprache Abweichende(r) Beschluss/Entscheidung 
  
  Ergänzende(r) Beschluss/Entscheidung 
 
 
04 Umbau des Wenzel-Hablik-Museums 
 Investitionskosten 60.000 € 
 
 Um die kulturtouristische Position des Wenzel-Hablik-Museums zu verbessern besteht 

die grundsätzliche Möglichkeit Fördermittel in Höhe bis zu 60.000 € aus dem Tourismus-
Fond des Landes Schleswig-Holstein zu erhalten. Vorgespräche fanden mit Herrn Dr. 
Sydow (Staatskanzlei) und der Wenzel-Hablik-Stiftung statt. Geplant werden neben der 
bereits im Haushalt bewilligten Fenstersanierung (118.000 €) folgende Maßnahme: 

 
 - Erneuerung des Bodenbelages 
 - Herstellung eines Empfangstresens/einer Pantry/eines Arbeitsplatzes 
 - Herstellung einer Terrasse zwischen dem Wenzel-Hablik-Museum und dem Rathaus  
  einschl. Verbindungsöffnung zum Museum sowie Videoüberwachung 
  
 Die Fenstersanierung sowie die vorstehend genannten Maßnahmen sollen wegen der in 

Aussicht gestellten 30 %-igen Förderung zu einer Gesamtmaßnahme vereint werden. 
 
 
05 Einbau eines Schneefanggitters am Hauptgebäude der Kaiser-Karl-Schule 
 Investitionskosten 15.000 € 
 

 Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde durch den Schulleiter wie folgt begründet: 
 

 Angesichts der gegenwärtig herrschenden Witterungsverhältnissen (Kälte, Schnee) 
tritt das Problem von Dachlawinen auf, die von verschiedenen Gebäuden bzw. Ge-
bäudeteilen auf den Schulhof und den Zuweg entlang des Altbaus herunter zu fallen 
drohen. In Verbindung mit der hart gefrorenen unteren Lage des Schnees stellen die-
se Lawinen eine erhebliche Gefahr für Schülerinnen und Schüler, aber auch für par-
kende Autos dar. Die z. Z. praktizierte Absicherung durch Flatterbänder kann auf 
Dauer keine Lösung sein. 

 
 

 Fortsetzung  
E rgänzungsblatt Nr. 
  

Lg. 013



 x Sitzungsvorlage Seite Sitzungstermin TOP 

  Hauptausschuss 23.05.2006 4 
STADT ITZEHOE x Fachausschuss Aktenzeichen 

Der Bürgermeister  vertraulich
 x nicht vertraulich
  Entscheidungsvorlage

 
601.02 

Amt/Abteilung  
Bauamt/Stadtplanungsabteilung 
Gremium x endgültige Beschlussfassung 
Bauausschuss  Beschlussempfehlung an Ratsversammlung
 Anhörung / Information
Anlagen  
Übersichtsplan zur 1. Änderung des B-Planes Nr. 37 der Stadt Kellinghusen 
Betreff  
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 der Stadt Kellinghusen - Gewerbegebiet 
Mühlenbek (Teilgebiet) 
hier: Beteiligung als Nachbargemeinde 
1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag 
 

Der Bauausschuss nimmt von dem Entwurf der 1. Änderung des B-Planes Nr. 37 der Stadt Kel-
linghusen Kenntnis. Seitens der Stadt Itzehoe ist die in der Sitzungsvorlage näher erläuterte An-
regung vorzubringen.  
 

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergänzend vom o.g. Vorschlag) 
 

  
 

3.  Verweisung Bürgermeister/in an     ausschuss Unterschrift Bürgermeister/in 

4.  Verweisung an andere Ausschüsse 
   Sitzung am TOP

Beratungsergebnis öffentlich nichtöffentlich   
    

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beglaubigt 
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit     

   in das Berichtswesen  
 lt. Beschlussvorschlag  abweichender / ergänzender Be-  aufzunehmen  

 
Der Bürgermeister   
 

stimmt dem Entscheidungs- 
  

trifft folgende abweichende/ergänzende 
 

 vorschlag zu  Entscheidung (siehe 2.) Datum, Unterschrift 
Lg. 010 



Erläuterungen Seite 
 

TOP 
  4    

 

Die Stadt Kellinghusen hat mit Schreiben vom 12.05.2006 den Entwurf zur 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 37 einschl. einer Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gewerbegebiet 
Mühlenbek der Stadt Itzehoe als Nachbargemeinde zur Stellungnahme vorgelegt.  
 
Durch die Planung sollen Erweiterungsmöglichkeiten für den dort bereits ansässigen Baustoffhan-
del („hagebaumarkt“) an der B 206 geschaffen werden. Das ca. 2,2 ha umfassende Betriebsgrund-
stück war bisher als Gewerbegebiet mit deutlicher Einzelhandelsbeschränkung festgesetzt und soll 
nunmehr durch die Bebauungsplanänderung in ein Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO mit 
der Zweckbestimmung „Baufachmarkt“ umgewandelt werden. Hierin sind gem. Textfestsetzungen 
künftig sowohl ein Baustoffhandel als auch ein Baumarkt mit Gartencenter zulässig, wobei der 
Bau- und Gartenmarkt eine Verkaufsfläche (VK) von 7.000 qm einschl. nicht überdachter Außen-
verkaufsflächen nicht überschreiten darf. Der Anteil der zentrenrelevanten Sortimente darf wieder-
um max. 30 % der VK betragen, was ca. 1.920 qm entspricht. 
 
Gem. landesplanerischer Definition im Regionalplan IV wird Kellinghusen als Unterzentrum mit 
Funktion als Arbeits-, Einkaufs- und Kulturzentrum für seinen Nahbereich eingestuft. Eine Einzel-
handelseinrichtung in der genannten Größenordung ist für ein Unterzentrum nicht gerade geringfü-
gig und nur vor dem Hintergrund vertretbar, dass  
• es sich um das gemeinsame (interkommunale) Gewerbegebiet Kellinghusen/Wirst handelt, 
• es um einen ortsansässigen Betrieb geht und 
• die Verkaufsfläche insgesamt und hinsichtlich der zentrenrelevanten Sortimente begrenzt wird. 
 
Der zulässige Flächenanteil für zentrenrelevante Sortimente wird allerdings für sehr hoch gehalten. 
Bei dem Vergleichsobjekt Bauzentrum „hagebaumarkt“ in Itzehoe (1. Änd. B-Plan Nr. 104 nördlich 
Dwerweg) wurden die sog. Randsortimente in Abstimmung mit der Landesplanung und dem 
Betreiber auf max. 5 % begrenzt, was bei einer Gesamt-VK von 9.200 qm für Baumarkt und Gar-
tencenter knapp 500 qm entspricht.  
 
Im Hinblick auf die nicht-mittelzentrale und damit eingeschränkte Versorgungsfunktion der Stadt 
Kellinghusen sollte seitens der Stadt Itzehoe angeregt werden, dass der Anteil der zentrenrelevan-
ten Sortimente bei der vorliegenden Planung zu verringern ist. Ansonsten sind keine weiteren An-
regungen oder Hinweise vorzubringen.  
 Fortsetzung Ergänzungs-

blatt Nr.  
  

Finanzielle Auswirkungen    ja (bitte erläutern) 
  ja (bitte erläutern) 

x nein 

 

Mitwirkung anderer Ämter?    ja (bitte Ergebnis darstellen) x nein 

 
Amt Gegenzeichnung  
Amt Amtsleiter 
Amt                                                                                                                              o.V.i.A. 

 
Freigabe der Vorlage für die Internetprä-
sentation durch den Bgm o.V. Amtsleiter

 
X 

   
  ja        

  
nein 

Itzehoe, Datum 
 
17.05.2006 

Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter 
 
gez. Claus Heideck 

Lg. 017 


	Betreff  
	Bebauungsplan Nr. 12 der Gemeinde Hohenaspe - Gebiet „Dorfzentrum“ 

